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 Veröffentlicht am 30.08.2007

Norm

ZPO §393 Abs1

Rechtssatz

Der Einwand der beklagten Parteien, der Kläger begehre im Rahmen seines Verdienstentgangsanspruches nicht

positiven Schaden, sondern entgangenen Gewinn, der mangels groben Verschuldens des Zweitbeklagten nicht

ersatzfähig sei, betrifft den Grund des Anspruches.
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